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Excel Applikation – Revit Berechnung Oö 
Die Excel Berechnung zur Kostenabschätzung wird vom Land Oberösterreich im Rahmen des 

Förderprogramms Leerstand angeboten. Diese Berechnung kann für Objekte in Oberösterreich 

verwendet werden. Eine darüberhinausgehende Nutzung ist nicht zulässig und führt zudem zu 

abweichenden Ergebnissen. Die hinterlegten Kostenkenndaten sind auf das Kostenniveau des 

Landes abgestimmt.  

Anwendungsbereiche 
Die Berechnung dient der ersten Einschätzung der Wirtschaftlichkeit von 

Revitalisierungsmaßnahmen, speziell von innerstädtischen Bestandbauten. Die Bestandbauten 

können dabei erfahrungsgemäß Mischnutzungen je Geschoß aufweisen, die in der Berechnung 

abgebildet werden können.  

Die Verwendung für Bestandbauten als Sonderfälle ist nur bedingt zu empfehlen. Als 

Sonderfälle lassen sich bspw. Industriebrachen, oder Bestandbauten, deren Bebauung nur 

gering ausgenützt ist, definieren. Deren Ausgangslage oder Zielsetzung ist meistens durch eine 

Untersuchung von Alternativen (Abbruch vs. Neubau, oder Nachverdichtungspotential) 

geprägt und diese erfordern demnach eine andere Methode. 

Dateiformat und Inhalte aktivieren 
Die Datei ist als .xlsm gespeichert und beim Öffnen wird man aufgefordert, die Makros 

zuzulassen. Als Makros wurden Anwendungen, wie die Übermittlung der Eingabedaten an den 

Rechenkern (Server) und Verwendung der Ergebnisse daraus implementiert.  
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Übersicht – Tabellenblätter 
Nach dem Öffnen der Datei sind 5 Tabellenblätter ersichtlich. Das Tabellenblatt 

„Anmerkungen“ dient der Beschreibung der Anwendung und der Funktionsweise zu den 

Berechnungen. 

 

 

 

 Screenshot  

 

 

  

 

 

 
 

Das Tabellenblatt „Anmerkungen“ beinhaltet neben der Übersicht auch eine Beschreibung zu 

den jeweiligen Zuständen. Die Beschreibungen sind hilfreich bei der Klassifizierung bzw. 

Festlegung der einzelnen Qualitäten und Zustände. Nachstehend ein Auszug aus den 

Standards zur Klassifizierung der Qualitäten auf Bauteilebene.  
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Neben der Qualität ist auch der Zustand des Objektes bzw. der Bauteile für die Berechnung 

entscheidend. Zur Einordnung der Zustände sind 4 Zustände definiert, von A (sehr gut) bis D 

(unbrauchbar).  

 

Grundlage für die Berechnung ist die Festlegung von Qualitäten und Zustände. Aus diesen 

lassen sich die möglichen Maßnahmen ableiten. Die Maßnahmen gliedern sich dabei von einer 

Renovierung bis hin zu einer umfassenden Modernisierung. Eine Modernisierung 

berücksichtigt dabei stets eine Anhebung der bestehenden Qualität. Eine Renovierung und 

auch Sanierung berücksichtigen Maßnahmen, die den Zustand anheben, nicht jedoch die 

Qualität.  
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Anwendung 
In den gelb hervorgehobenen Feldern lassen sich Daten eintragen oder auswählen. Andere 

Felder sind mit einem Schreibschutz versehen. 

 

Die Eingabewerte in der Excel Datei werden per Schnittstelle zu einem zentralen Rechenkern 

versendet und die Ergebnisse in die Excel Datei zurückgespielt. 

Im Anschluss an die Erhebungen werden die Werte per Klick auf „An Schnittstelle senden“ an 

den Rechenkern übermittelt.  

 

 

Objekterhebung 

Im Tabellenblatt „Objekterhebung“ werden die allgemeinen relevanten Daten zum Objekt 

erfasst. Zur Dokumentation sollten auch der Name der Anwender:in und das Datum 

eingetragen werden.  
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1. Auswahl der Qualität und Zustand Allgemein für das Gesamtobjekt. Angabe der 

Anzahl der Geschoße (als Ganzzahl) 

2. Eingabe der Gebäudegrundfläche und der sichtbaren Fassadenlänge. Beide Werte 

können bspw. aus DORIS entnommen werden.  

3. Im Bereich der Fotodokumentation können Fotos und Abbildungen eingefügt werden.  

Danach können Objektangaben je Geschoß ergänzt werden: 

4. Die Nutzungen werden nach Angabe der Anzahl der Geschoße automatisch 

vordefiniert (EG – Handel, OG – Wohnen). Diese Annahmen können bei den Feldern 

geändert werden.  

5. Die Fläche der Geschoße wird von der Eingabe aus Pkt. 2 übernommen und kann in 

diesen Felder angepasst werden. (bspw. wenn sich das Objekt nach oben hin verjüngt) 

6. Die Qualität wird von der Eingabe aus Pkt. 1 übernommen und kann für das jeweilige 

Geschoß angepasst werden. (sofern das Objekt unterschiedliche Qualitäten je 

Geschoß aufweist) 

7. Der Zustand wird von der Eingabe aus Pkt. 1 übernommen und kann für das jeweilige 

Geschoß angepasst werden. (sofern das Objekt unterschiedliche Zustände je Geschoß 

aufweist) 

8. Ergänzung ob eine Benutzung der Einheit vorhanden ist. (dient nur zur 

Dokumentation und hat für die weitere Berechnung keinen Einfluss)  

Nach Eingabe oder Auswahl der Daten sind diese an per Schnittstelle an den Rechenkern zu 

übermitteln. Der Button befindet sich am Ende des Tabellenblattes.  
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Ergebnis – Objekt 
Dem Tabellenblatt „Ergebnis – Objekt“ können die ersten Ergebnisse auf Basis der festgelegten 

Eingaben entnommen werden. Die Ergebnisse betreffen in diesem Fall stets das Gesamtobjekt.  

 

9. Tabellarische Darstellung der Bauwerkskosten in Abhängigkeit der Maßnahmen 

(Renovierung, Sanierung oder Modernisierung) 

10. Die Nebenkosten (Honorare, Finanzierung etc.) können in diesem Feld angepasst 

werden. 

11. Finanzierungskennzahlen: Annahme oder Eingabe der Eckdaten aus der Finanzierung 

(Zinssatz, Laufzeit, Quoten Eigen-Fremdkapital) 

12. Einfache Wirtschaftlichkeitsrechnung: Annahme der Eingabe der Laufzeit 

(Amortisation), der Projektrendite und des Mietflächenfaktors. (übliche Faktoren 

liegen zwischen 60 und 75%, je nach Bauweise und Nutzflächeneffizienz) 

Interpretation der Ergebnisse: Aus der Annuität p.m. kann eingeschätzt werden, in welchem 

Rahmen diese von der Miete gedeckt werden können. Die Mindest-Mieteinnahme ergibt sich 

aus der Investition (Projektkosten) durch den Betrachtungszeitraum und der angenommenen 

Rendite.  
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Ergebnis – Geschoß 
Mit dem Tabellenblatt „Ergebnis – Geschoß“ können die Maßnahmen auf Geschoßebene 

angepasst werden. (bspw. Sanierung nur im EG, in den OGs keine Maßnahme) 

 

13. Auswahl der Maßnahme je Geschoß 

14. Falls eigene Kostenschätzungen vorhanden sind, können diese hier eingetragen 

werden. Die weiteren Berechnungen erfolgen dann auf diesen Werten.  

15. Anpassung der Kennzahlen aus der Finanzierung bzw. Wirtschaftlichkeitsanalyse. 
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Detailanalyse 
Mit dem Tabellenblatt „Detailanalyse“ können die Qualitäten und Zustände einer Einheit 

(Geschoß) angepasst werden. Dies dient bspw. dazu, wenn teilweise Sanierungen in der Einheit 

schon erfolgten und sich dadurch unterschiedliche Qualitäten bzw. Zustände ergeben. Zur 

Einordnung ist jedoch eine Kenntnis von „Inneren“ der Einheit erforderlich. 

 

16. Auswahl des Geschoßes (hier EG) 

17. Anpassung der Qualitäten und Zustände auf Gewerkeebene 

18. Auswahl der Maßnahme je Gewerk 

19. Falls eigene Kostenschätzungen vorhanden sind, können diese hier eingetragen 

werden. Die weiteren Berechnungen erfolgen dann auf diesen Werten.  

  

16 
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Hinweis und Genauigkeit der Ergebnisse 
Sämtliche Kosten sind in Netto (exkl. USt.) angegeben. Die Kostenschätzung basiert auf einer 

Mengenschätzung aus geometrischen Daten und Annahmen von Kostenkennwerten. Die 

Beurteilung basiert auf die Einordnung der Qualität und dem Zustand des äußeren 

Erscheinungsbildes. Es wurde weder eine Besichtigung der Innenräume vorgenommen, noch 

eine Funktionsprüfung sämtlicher technischer Anlagen. Es wurden auch keine Baustoff- und 

Bauteilprüfungen vorgenommen. Auf bestehende bauliche Gebrechen sowie Bauschäden inkl. 

den Kosten für die Beseitigung derselben kann hier nicht eingegangen werden. Alleiniger 

Zweck dieser Unterlage ist es, eine erste Information im Hinblick auf anstehende Kosten zu 

geben. Auf die üblichen Abweichungen in dieser Phase, insbesondere bei baulichen 

Maßnahmen im Bestand sei hingewiesen. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit 

kann nicht übernommen werden. 


